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Antwort  
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention  
vom 23.09.2024

1.1 Wie hat sich die Anzahl der Schüler mit Migrationshintergrund in 
Bayern in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte auflisten nach 
Landkreisen und kreisfreien Städten)?

Der beiliegenden Tabelle zu Frage 1.1 kann die Anzahl der Schülerinnen und Schü-
ler mit Migrationshintergrund an allgemein bildenden und beruflichen Schulen in 
den Schuljahren 2014/2015 bis 2023/2024 in regionaler Aufgliederung entnommen 
werden. Zu beachten ist, dass das Merkmal „Verkehrssprache in der Familie“ (bzw. 
„Muttersprache“) verfahrensbedingt am Abendgymnasium und am Kolleg sowie an 
der Berufsschule und an der Berufsfachschule erst seit dem Schuljahr 2022/2023 
erfasst und an den übrigen beruflichen Schularten bislang noch nicht erfasst wird 
und damit nicht durchgehend zur Bestimmung der Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund herangezogen werden kann. Die entsprechenden Angaben zu 
den genannten Schularten stützen sich für die jeweils betroffenen Schuljahre dem-
nach alleine auf die Staatsangehörigkeit sowie das Geburtsland und bilden damit 
eine untere Schranke für die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Migrations-
hintergrund. Für die Schülerinnen und Schüler des allgemein bildenden Bereichs 
(einschließlich Wirtschaftsschule, jedoch ohne Abendgymnasien und Kollegs), die 
einen Großteil an der gesamten Schülerschaft ausmachten, liegen hingegen sämt-
liche relevanten Merkmale über den gesamten Betrachtungszeitraum vor und wur-
den entsprechend berücksichtigt.

1.2 Welche speziellen Bildungsprogramme oder Fördermaßnahmen gibt 
es für Schüler mit Migrationshintergrund in Bayern?

Um neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler auf einen erfolgreichen schulischen 
und beruflichen Weg vorzubereiten, stehen Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen mit Flucht- und Migrationsgeschichte unterschiedliche Maßnahmen an 
den verschiedenen Schularten mit jeweils eigener Schwerpunktsetzung offen. Diese 
wurden über die vergangenen Jahre ausgeweitet, neu akzentuiert und durch zu-
sätzliche langfristige Maßnahmen in den verschiedenen Schularten ergänzt. Durch 
diese Weiterentwicklung werden die Qualität und Passung der einzelnen Angebote 
kontinuierlich gesteigert; auf Basis der etablierten Maßnahmen wird auch auf aktu-
elle Herausforderungen und neue Bedarfe reagiert. Umfassende Informationen zu 
den Integrationsangeboten der bayerischen Schulen sowie zur Unterstützung der 
Schulen für die Arbeit im Bereich Integration und Sprachförderung sind unter www.
km.bayern.de1 zu finden.

Darüber hinaus wird auf die Antworten zur Schriftlichen Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Simone Strohmayr (SPD) vom 28.06.2024 „Welche Maßnahmen ergreift die Staats-
regierung zur Sprachförderung an Schulen?“, hier insbesondere auf die Antworten zu 
den Fragen 3.1 sowie 3.2, verwiesen.

1 https://www.km.bayern.de/unterrichten/unterrichtsalltag/integration
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1.3 Wie werden Lehrer in Bayern auf den Unterricht von Schülern mit 
Migrationshintergrund vorbereitet?

Die Vermittlung interkultureller Kompetenz ist unabhängig vom angestrebten Lehramt 
Teil der ersten Phase der Lehrerausbildung. Deswegen ist interkulturelle Kompetenz 
im Fach Erziehungswissenschaften nach der Lehramtsprüfungsordnung I – dort vor 
allem in den Bereichen Allgemeine Pädagogik und Schulpädagogik – verortet. Das 
entsprechende Kerncurriculum (vgl. zu § 32 Ausgestaltung der inhaltlichen Prüfungs-
anforderungen für die Erste Staatsprüfung nach Kapitel II der Lehramtsprüfungs-
ordnung I zu den einzelnen Fächern [Kerncurricula]) weist dazu neben den Teilgebieten 
„Erziehungsziele: Reflexion und Begründung“ und „Werteerziehung und Wertewandel“ 
im Bereich der Allgemeinen Pädagogik auch explizit im Bereich der Schulpädagogik 
die „Gestaltung von Bildungs- und Erziehungsprozessen unter besonderer Berück-
sichtigung der interkulturellen Dimension“ aus. In einzelnen Fächern (z. B. im Fach 
Deutsch als Zweitsprache) sind weitere inhaltliche Prüfungsanforderungen mit Bezug 
zu interkultureller Kompetenz formuliert.

Auf der Grundlage des erziehungswissenschaftlichen Studiums führt der Vorbereitungs-
dienst unterrichtspraktisch und insbesondere verbindlich die Ausbildung im allgemeinen 
Fach Pädagogik im Bereich „Interkulturelle Erziehung“ (Zulassungs- und Ausbildungs-
ordnungen für Grund- und Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien) bzw. im Modul 
Interkulturelle Bildung (Modulpläne berufliche Schulen) fort.

Auch nach dem Vorbereitungsdienst stehen Lehrkräften zahlreiche Fortbildungs- und 
Unterstützungsmaßnahmen zur Verfügung. Hierzu wird auf die Beantwortung der 
schriftlichen Anfrage der Abgeordneten Ulrich Singer, Dr. Anne Cyron, Oskar Atzinger, 
Prof. Dr. Ingo Hahn, Martin Böhm (AfD) vom 24.07.2023 „Übergangs- und Integrations-
klassen in Bayern“ Bezug genommen, in der die Unterstützung der Lehrkräfte durch die 
Staatliche Lehrerfortbildung beim Einsatz in Klassen, in denen sich auch Schülerinnen 
und Schüler mit Migrationsgeschichte befinden, bereits beschrieben wurde. Darüber 
hinaus steht den bayerischen Lehrkräften auch weiterhin flächendeckend ein thema-
tisch passgenaues und bedarfsorientiertes Angebot an Fortbildungsveranstaltungen auf 
allen Ebenen der Staatlichen Lehrerfortbildung zur Verfügung. Neben zahlreichen Ver-
anstaltungen auf regionaler, lokaler und schulinterner Ebene unterstützt die Akademie 
für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) Dillingen mit einem breit gestreuten 
Fortbildungsangebot Lehrkräfte, die neu zugewanderte Kinder und Jugendliche mit 
Flucht- und Migrationsgeschichte unterrichten (siehe hierzu: www.alp.dillingen.de2).

2.1 Welche Herausforderungen gibt es bei der Integration von Schülern 
mit Migrationshintergrund in das bayerische Schulsystem?

Die Beschulung und Integration von Kindern und Jugendlichen mit Flucht- und Migrations-
geschichte ist eine wichtige bildungspolitische Aufgabe und stellt eine Herausforderung 
an unseren Schulen dar. Gute deutsche Sprachkenntnisse sind dabei eine Schlüssel-
kompetenz für Bildungserfolg und gesellschaftliche Teilhabe. Die Deutschförderung 
in schulischer Verantwortung nimmt daher einen hohen Stellenwert ein. Neben der 
Integrationsarbeit sowie der Werte- und Allgemeinbildung widmen sich die zahlreichen 
(Erst-)Integrationsmaßnahmen (siehe Antwort zu Frage 1.2) stets auch schwerpunkt-
mäßig dem Erwerb von ausreichenden Sprachkenntnissen, um dem Regelunterricht 
möglichst rasch folgen zu können.

2 https://alp.dillingen.de/themenseiten/daz/aktuelles
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2.2 Wie wirkt sich die kulturelle Vielfalt in den Klassenzimmern auf den 
Unterricht und das Schulklima in Bayern aus?

Kulturelle Vielfalt ist im schulischen Kontext Alltag, Herausforderung und Chance für 
Lernende und Lehrende. Als gemeinsamer Lernort für eine heterogene Schülerschaft 
bietet Schule allen Kindern und Jugendlichen vielfältige Möglichkeiten, um von- und 
miteinander zu lernen. Hierdurch können Verständnis, Empathie sowie gegenseitiger 
Respekt und Toleranz gefördert und ggf. vorhandene Vorurteile bzw. diskriminierendes 
Verhalten abgebaut werden. Im täglichen Miteinander erwerben Schülerinnen und 
Schüler mit und ohne Migrationsgeschichte elementare Kenntnisse über andere Kul-
turen und Religionen, die in einer globalisierten und pluralistischen Gesellschaft ein 
friedliches Zusammenleben erleichtern und fördern.

2.3 Welche Rolle spielen Eltern von Schülern mit Migrationshintergrund 
in der Bildungsarbeit und Schulentwicklung?

Eine gute Bildungs- und Erziehungspartnerschaft von Eltern und Schule ist eine zen-
trale Voraussetzung für den Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler. An der kon-
kreten Ausgestaltung dieser, etwa durch das Amt der Klassenelternsprecherin oder 
des Klassenelternsprechers, durch Tätigkeiten im Elternbeirat oder durch Mitwirkung 
in den verschiedenen Elternverbänden, können alle Eltern, mit und ohne Migrations-
geschichte, mitwirken, um somit zur Schulentwicklung beizutragen.

3.1 Gibt es spezielle Angebote zur Berufsorientierung und Beratung für 
Schüler mit Migrationshintergrund in Bayern?

Die Berufliche Orientierung (BO) ist als fächerübergreifendes Bildungs- und Erziehungs-
ziel an allen allgemeinbildenden weiterführenden Schulen im LehrplanPLUS sowie 
als zentrale Aufgabe der Schulen (vgl. Art. 2 Abs. 1 Bayerisches Gesetz über das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen – BayEUG) fest verankert. Die BO findet ergeb-
nisoffen statt und soll alle Jugendlichen dazu befähigen, anhand ihrer persönlichen 
Stärken und Talente eine individuell passende Berufswahl zu treffen. Gemeinsam mit 
der Berufsberatung der Agentur für Arbeit und den Partnern aus der Wirtschaft er-
fahren die Schülerinnen und Schüler praxisnah, welche Möglichkeiten sich ihnen im 
Anschluss an ihre Schulzeit bieten. Weiterführende Informationen zu den zahlreichen 
Angeboten im Bereich der BO finden sich unter folgenden Adressen:

 – www.boby.bayern.de
 – www.berufsvorbereitung.bayern.de3

Darüber hinaus bieten verschiedene Bildungsträger zusätzliche Angebote für Schü-
lerinnen und Schüler mit Migrationsgeschichte an.

Zur besonderen Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit Flucht- und/oder 
Migrationsgeschichte steht Mittelschülerinnen und Mittelschülern im Rahmen der 
Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) 
das Modul I zur Verfügung, das speziell für deren Bedürfnisse konzipiert ist.

An den Förderzentren und Berufsschulen zur sonderpädagogischen Förderung ist die 
Berufsorientierung und -vorbereitung an den individuellen Bedarfen der Schülerinnen 
und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den verschiedenen Förder-

3 https://www.berufsvorbereitung.bayern.de/lehrplan-fuer-die-berufsvorbereitung/
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schwerpunkten ausgerichtet. Besondere Bedarfe von Schülerinnen und Schülern mit 
Migrationsgeschichte werden hierbei gezielt berücksichtigt.

In den Klassen der Berufsvorbereitung (inkl. Berufsintegration) an Berufsschulen (www.
berufsvorbereitung.bayern.de4) ist es das Ziel, für alle berufsschulpflichtigen Jugend-
lichen mit und ohne Flucht- bzw. Migrationsgeschichte Chancen- und Fördergleichheit 
sicherzustellen. Hier stehen u. a. die Anbahnung und Förderung beruflicher Handlungs-
fähigkeit als Vorbereitung auf den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt im Vordergrund.

In Bayern gibt es bereits verschiedene Maßnahmen und Möglichkeiten, um Schülerinnen 
und Schüler, auch mit Migrationsgeschichte, dabei zu unterstützen, ihre schulischen 
Ziele zu erreichen. Demnach sind für jede staatliche Schule im Rahmen der Staatlichen 
Schulberatung eine Schulpsychologin bzw. ein Schulpsychologe sowie eine Beratungs-
lehrkraft zuständig. Sie dienen neben den in der Klasse unterrichtenden Lehrkräften, 
Verbindungslehrkräften oder Mitgliedern der Schulleitung als Ansprechpersonen. 
Insbesondere die Beratungslehrkräfte beraten gezielt über mögliche Bildungswege 
und Ausbildungsmöglichkeiten und vermitteln ggf. weiter gehende und spezifische 
Beratungsmöglichkeiten. Je nach Schulart und Schule stellen diese zudem Angebote 
zur Berufsorientierung in Zusammenarbeit mit regionalen Kooperations- und Netz-
werkpartnern für inner- und außerschulische Veranstaltungen zusammen.

Darüber hinaus stehen besonders erfahrene Beratungslehrkräfte sowie Schulpsycho-
loginnen und Schulpsychologen an den neun Staatlichen Schulberatungsstellen 
(www.schulberatung.bayern.de) zur Verfügung, die bei Fragen und bei Problemen im 
schulischen Kontext unterstützen, so auch bei der Suche nach einem individuellen, 
alters- und leistungsgerechten Bildungsweg. Das Beratungsangebot der Staatlichen 
Schulberatung ist freiwillig, kostenlos, vertraulich und lösungsorientiert. Für Grund- 
und Mittelschulen sind seit vielen Jahren zusätzlich sogenannte „Berater Migration“ 
eingesetzt, die ein besonderes Weiterbildungsprofil vorweisen und Lehrerkollegien 
wie auch Eltern und Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund beratend 
zur Seite stehen.

3.2 Wie wird der schulische Erfolg von Schülern mit Migrationshinter-
grund in Bayern gemessen und bewertet?

Für Schülerinnen und Schüler mit Migrationsgeschichte gelten die allgemeinen Vor-
gaben zum Nachweis des Leistungsstands und zur Bewertung von Leistungen nach 
Art. 52 BayEUG in Verbindung mit den jeweiligen Schulordnungen.

3.3 Welche Erfahrungen haben Schüler mit Migrationshintergrund in 
Bayern mit Diskriminierung und wie wird dagegen vorgegangen?

Im Kontext der bei Frage 1.2 dargestellten schulischen Angebote für Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene mit Flucht- und Migrationsgeschichte stehen neben dem 
Erwerb der deutschen Sprache auch die politische Bildung und die Erziehung zu unse-
ren Werten und zur Demokratie im Fokus. Eine schulische Willkommenskultur – wie 
sie an bayerischen Schulen gelebt wird – erfordert, dass sich geflohene Kinder und 
Jugendliche an den Schulen angenommen und sicher fühlen. Entsprechend gilt an den 
bayerischen Schulen eine klare Null-Toleranz-Strategie gegenüber Diskriminierung, 
Radikalisierung und Extremismus. Sollten sich dennoch vereinzelte Schülerinnen 
und Schüler mit Migrationsgeschichte diskriminiert fühlen, dann können sie sich an 

4 https://www.berufsvorbereitung.bayern.de/lehrplan-fuer-die-berufsvorbereitung/
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die 26 Regional beauftragten für Demokratie und Toleranz (www.schulberatung.bayern.
de5) wenden. Diese speziell ausgebildeten Schulpsychologinnen, Schulpsychologen 
bzw. Beratungslehrkräfte fungieren nicht nur als kompetente Ansprechpartner für ver-
haltensorientierte Extremismusprävention und Antidiskriminierungsarbeit, sondern 
intervenieren auch bei solchen Vorfällen. Dieses niedrigschwellige Modell ist deutsch-
landweit einzigartig und ermöglicht schulartübergreifend eine vertrauliche, zielgenaue, 
altersgerechte sowie langfristig wirksame Präventionsarbeit.

Auch der Gewalt- und Mobbingprävention misst das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus (StMUK) generell einen hohen Stellenwert zu und hat daher zahlreiche 
und vielfältige Maßnahmen zur Prävention von Gewalt und Mobbing an Schulen für 
alle Schülerinnen und Schüler ergriffen. Auf der Webseite des StMUK finden sich ein 
umfassender Überblick und hilfreiche Informationen zur Prävention und Intervention 
bei Gewalt und Mobbing (vgl. www.km.bayern.de6).

4.1 Welche Programme zur Gesundheitsförderung gibt es speziell für 
Schüler mit Migrationshintergrund in Bayern?

4.2 Wie wird die psychische Gesundheit von Schülern mit Migrations-
hintergrund in bayerischen Schulen unterstützt?

4.3 Welche präventiven Maßnahmen werden in bayerischen Schulen 
durchgeführt, um die Gesundheit von Schülern mit Migrationshinter-
grund zu fördern?

5.1 Gibt es spezielle Schuluntersuchungen oder Gesundheitschecks für 
Schüler mit Migrationshintergrund in Bayern?

5.2 Wie wird das Thema gesunde Ernährung an Schulen mit hohem An-
teil an Schülern mit Migrationshintergrund behandelt?

6.2 Welche Herausforderungen gibt es bei der Umsetzung von Gesund-
heits- und Präventionsprogrammen in Schulen mit hohem Anteil an 
Schülern mit Migrationshintergrund?

7.1 Welche Rolle spielen kulturelle Unterschiede in der Gesundheitsprä-
vention und -förderung in bayerischen Schulen?

8.1 Gibt es Schulprojekte oder Initiativen, die sich speziell auf die Gesund-
heitsförderung von Schülern mit Migrationshintergrund konzentrie-
ren?

5 https://www.schulberatung.bayern.de/themen-und-anlaesse/demokratie-und-toleranz-extremism
uspraevention#regionalbeauftragte-fuer-demokratie-und-toleranz

6 https://www.km.bayern.de/lernen/inhalte/gesundheit/gewaltpraevention
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8.2 Wie wird die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Gesundheits-
behörden in Bayern organisiert, um die Gesundheit von Schülern mit 
Migrationshintergrund zu fördern?

Die Fragen 4.1 bis 4.3, 5.1 und 5.2, 6.2, 7.1 sowie 8.1 und 8.2 werden wegen des 
Gesamtzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Das StMUK trägt bei der Gesundheitsförderung eine große Verantwortung gegenüber 
allen Schulkindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit und ohne Migrations-
geschichte, geht es doch darum, allen jungen Menschen das notwendige Wissen und die 
Anleitung zu gesundheitsförderlicher und nachhaltiger Lebensgestaltung zu vermitteln.

Eine bewusste und gesundheitsförderliche Lebenshaltung ist ein wichtiger Beitrag 
zur Erhaltung der eigenen Gesundheit unabhängig vom kulturellen Hintergrund des 
Einzelnen. Die Vermittlung von Wissen um eine aktive Gesundheitsvorsorge und die 
Entwicklung entsprechender Kompetenzen ist daher seit Langem Teil der schulischen 
Gesundheitsförderung. Zu dieser gehören die Entwicklung eines gesunden Lebensstils 
auf der Grundlage physischer, psychischer, sozialer, ökologischer und spiritueller Ba-
lance sowie eine Auseinandersetzung mit den Themenfeldern Ernährung, Bewegung, 
Hygiene, Suchtprävention und psychische Gesundheit. Zudem sollen die Schülerinnen 
und Schüler Kenntnisse über einen verantwortungsvollen und achtsamen Umgang mit 
sich selbst, eine aktive Freizeitgestaltung sowie Bewältigungsstrategien in Belastungs-
situationen zur Stärkung und zum Schutz der Gesundheit erlangen. Ausführliche Infor-
mationen zu den einzelnen Themenbereichen sind auf der Homepage des StMUK unter 
www.km.bayern.de7 zusammengestellt. Im LehrplanPLUS ist „Gesundheitsförderung“ 
als schulart- und fächerübergreifendes Bildungs- und Erziehungsziel fest verankert.

Auf diese Weise wird eine umfassende Behandlung des Themenbereichs über alle 
Fächer, Jahrgänge und Schularten hinweg sichergestellt und werden alle Schülerinnen 
und Schüler gleichermaßen erreicht. Darüber hinaus stehen den Schulen eine Viel-
zahl unterrichtsergänzender Gesundheits- und Präventionsprogramme zur Verfügung. 
Über den bedarfsgerechten Einsatz entscheiden die Schulen eigenverantwortlich. 
Auch diese Angebote richten sich an alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse und 
sind speziell für den Einsatz in den jeweiligen Jahrgangsstufen konzipiert. Spezielle 
Programme und Maßnahmen für einzelne Schülergruppen sind im Rahmen der schu-
lischen Gesundheitsförderung nicht intendiert.

Soweit mit Gesundheitschecks die Früherkennungsuntersuchungen für Kinder und 
Jugendliche – sogenannte U-Untersuchungen – gemeint sind, können diese selbst-
verständlich alle gesetzlich versicherten Kinder in Anspruch nehmen – mit und ohne 
Migrationsgeschichte. Im Mittelpunkt der U-Untersuchungen durch die Kinder- und 
Jugendärzte liegen die Prüfung der altersgemäßen Entwicklung des Kindes, die Früh-
erkennung von behandlungsbedürftigen Erkrankungen im jeweiligen Alter, die Kontrolle 
des Impfpasses und ggf. die Ergänzung von Impfungen.

Unter schulischer Verantwortung gibt es keine besonderen Untersuchungen bzw. 
Gesundheitschecks für Schülerinnen und Schüler mit Migrationsgeschichte. Hinsichtlich 
der Frage nach der Unterstützung im Kontext der psychischen Gesundheit von Schü-
lern mit Migrationsgeschichte kann darüber hinaus auf die Angebote der Staatlichen 
Schulberatung verwiesen werden. Im Übrigen gilt hinsichtlich der Schulgesundheit für 
alle Schülerinnen und Schüler, d. h. unabhängig vom Migrationshintergrund, Art. 80 

7 https://www.km.bayern.de/lernen/inhalte/gesundheit
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BayEUG. Dabei arbeiten die Gesundheitsbehörden mit den Schulen und Stellen der 
Schulverwaltung zusammen (vgl. Art. 11 und 12 Gesundheitsdienstgesetz – GDG).

5.3 Welche Rolle spielen Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen bei 
der Unterstützung von Schülern mit Migrationshintergrund in Bayern?

Seit dem Schuljahr 2018/2019 sind im Rahmen des Programms „Schule öffnet sich“ 
Schulsozialpädagoginnen und Schulsozialpädagogen als dauerhaft etabliertes Personal 
an Schulen tätig. Nach Art. 60 Abs. 3 BayEUG ist ihre Aufgabe die gruppenbezogene 
Präventionsarbeit. Im Rahmen der schulischen Werte- und Persönlichkeitsbildung 
nehmen die Schulsozialpädagoginnen und Schulsozialpädagogen Aufgaben der ver-
haltensorientierten Prävention, insbesondere gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch 
sowie zur Vermeidung von Mobbing, wahr. Sie können aber auch bei Bedarf bei der 
Förderung der Gesundheit und Suchtprävention, der Förderung von Partizipation und 
Demokratie sowie bei der Förderung der Integration von Schülerinnen und Schülern 
mit Migrationsgeschichte mitwirken. Die konkreten Aufgaben und Einsatzgebiete 
sind in der Kultusministeriellen Bekanntmachung (KMBek) vom 11.12.2020 verankert 
(Schulsozialpädagoginnen und Schulsozialpädagogen im Programm „Schule öffnet 
sich“; Bekanntmachung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, Az. IV.10-
BS4305.18.1/55/2 [BayMBl. 2021 Nr. 10]; vgl. www.gesetze-bayern.de8).

Schulartübergreifend sind bayernweit derzeit 300 Stellen ausgebracht. Das allgemeine 
Unterstützungssystem der Staatlichen Schulberatung, welches niederschwellige Be-
ratungsangebote für alle Mitglieder der Schulfamilie bei persönlichen Krisen und psy-
chischen Belastungen im schulischen Rahmen, unabhängig vom konkreten Beratungs-
anlass, bereithält, bietet im schulischen Rahmen selbstverständlich gerade auch zur 
Stärkung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationsgeschichte Ansprechpersonen 
an den Schulen vor Ort.

So können sich Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte wie alle Mitglieder der Schul-
familie für individuelle Beratungen an die Schulpsychologinnen bzw. Schulpsycho-
logen sowie auch an die Beratungslehrkräfte an allen staatlichen Schulen und an den 
Staatlichen Schulberatungsstellen wenden (www.schulberatung.bayern.de). Diese 
kooperieren auch mit Hilfesystemen vor Ort und können ggf. bei der Vermittlung not-
wendiger fachärztlicher und psychotraumatischer Behandlungen unterstützen. Ins-
besondere Schulpsychologinnen und Schulpsychologen unterliegen einer strengen 
Verpflichtung zur Verschwiegenheit und sind daher Ansprechpartner des Vertrauens.

6.1 Wie werden Eltern von Schülern mit Migrationshintergrund über 
gesundheitliche Themen und Prävention informiert?

Aufgrund seiner Zuständigkeit beantwortet das Staatsministerium für Gesundheit, 
Pflege und Prävention (StMGP) Frage 6.1 folgendermaßen: 

Um die Versorgung und Gesundheitsförderung von Menschen und Familien, die der 
deutschen Sprache nicht mächtig sind, zu verbessern, fördert das StMGP in Bayern 
das interkulturelle Gesundheitsprojekt „MiMi – Mit Migranten, für Migranten“ im Rahmen 
der Initiative „Gesund.Leben.Bayern“ (G.L.B.). Das Projekt MiMi, in dessen Rahmen 
gut integrierte Migrantinnen und Migranten zu Gesundheitsmediatoren ausgebildet 
werden, um in muttersprachlichen Veranstaltungen Informationen zum Gesundheits-
system und zu gesundheitsbezogenen Themen an Landsleute in Deutschland weiter-

8 https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2230_1_1_1_2_4_K_11698/true
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zugeben, hat sich im Projektverlauf zu einem Best-Practice-Programm für Integration 
und interkulturelle Gesundheitsförderung in Bayern entwickelt.

Die Mediatoren bieten Veranstaltungen in über 30 Sprachen an; Veranstaltungsorte sind 
u. a. Migrantenvereine, Kulturzentren und religiöse Einrichtungen sowie Einrichtungen 
für Kinder und Jugendliche oder Gesundheitseinrichtungen. Ein Multiplikatoreneffekt 
entsteht durch die Informationsweitergabe der Teilnehmenden in ihren Gemeinschaften. 
Themen der MiMi-Veranstaltungen sind neben Basisinformationen zum Aufbau und 
Angeboten des deutschen Gesundheitssystems elementare Aspekte von Prävention 
und Gesundheitsförderung, u. a. Ernährung und Bewegung, seelische Gesundheit, 
Vorsorge und Früherkennung, Kindergesundheit, Diabetes oder Krebserkrankungen. 
Im Rahmen von MiMi werden zudem Informationsbroschüren erarbeitet, die in mehrere 
Sprachen übersetzt und an die Zielgruppe weitergegeben werden. Träger des auch in 
einigen anderen Bundesländern umgesetzten MiMi-Projektes ist das Ethno-Medizi-
nische Zentrum e. V., Hannover, ein Gründungsmitglied des Bayerischen Bündnisses 
für Prävention. Für die Betreuung des Projektes in Bayern wurde eine Koordinierungs-
stelle in München eingerichtet. Link zur Webseite MiMi Bayern: www.mimi.bayern.

6.3 Wie werden Themen wie Bewegung und Sport zur Förderung der 
Gesundheit von Schülern mit Migrationshintergrund in bayerischen 
Schulen integriert?

Der Sportunterricht leistet als einziges Bewegungsfach seinen spezifischen Beitrag 
für eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen. Er soll 
neben der Freude an der Bewegung und der Motivation zu lebenslangem sinnvollem 
Sporttreiben die Einsicht vermitteln, dass sich kontinuierliche körperliche Betätigung 
in Verbindung mit einer gesunden Lebensführung positiv auf die physische, psychi-
sche und soziale Entwicklung des Einzelnen auswirkt. Dies wird u. a. greifbar an den 
originären Themen des LehrplanPLUS im Fach Sport, ist entsprechend grundgelegt 
in den Inhalten der universitären Ausbildung zukünftiger Sportlehrerinnen und -lehrer 
und wird ergänzt durch entsprechende Lehrgangsangebote der Staatlichen Lehrer-
fortbildung im Fach Sport.

So erwerben die Schülerinnen und Schüler gemäß LehrplanPLUS z. B. im Gegenstands-
bereich „Gesundheit und Fitness“ wesentliche Grundlagen gesundheitsorientierter sport-
licher Betätigung und erkennen dabei deren Bedeutung für eine ganzheitlich-gesunde 
Lebensführung. Neben der Verbesserung ihrer gesundheitsrelevanten Fitness wird 
auf die Entwicklung von Körperbewusstsein und die Übernahme von Verantwortung 
für den eigenen Körper Wert gelegt.

Die Bedeutung der Sport-, Bewegungs- und Gesundheitsförderung im Schulalltag ist 
in Bayern nicht nur im Sportunterricht und außerunterrichtlichen Schulsport, sondern 
insbesondere auch in bestehenden Konzepten und Initiativen wie „Bewegte Schule“, 
„Bewegte Pause“ sowie „Voll in Form: täglich bewegen – gesund essen – leichter ler-
nen“ greifbar.

7.2 Wie wird der Zugang zu medizinischen und psychologischen Diens-
ten für Schüler mit Migrationshintergrund in Bayern gewährleistet?

Auf schulische wie außerschulische Unterstützungssysteme wird an diversen Stellen 
an den Schulen vor Ort sowie online hingewiesen: Namen, Kontaktdaten und Sprech-
zeiten der zuständigen Beratungslehrkraft und der zuständigen Schulpsychologin bzw. 
des zuständigen Schulpsychologen werden zu Beginn des Schuljahres an die Schul-
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familie kommuniziert und sind durch Aushänge sowie auf der Schulhomepage bekannt 
gegeben. Informationen über die schulischen und außerschulischen Unterstützungs- 
und Beratungsmöglichkeiten – wie die psychologischen Dienste – können über die 
Schulleitungen durch regelmäßige entsprechende Hinweise in den Informationsbriefen 
an die Erziehungsberechtigten und durch die Vorstellung des entsprechenden Per-
sonals mit ihrem Profil im Rahmen von Lehrerkonferenzen gestärkt werden. Zudem 
wird über die Beratung durch die für die Schule zuständige Beratungslehrkraft oder 
die Schulpsychologin bzw. den Schulpsychologen sowie über die Staatlichen Schul-
beratungsstellen bei Bedarf an weiter führende Hilfesysteme verwiesen (vgl. Frage 5.3).
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Anlage – Tabelle zu Frage 1.1

Schüler mit Migrationshintergrund* an allgemein bildenden und beruflichen Schulen in den Schuljahren 2014/2015 bis 2023/2024 nach Region

Region
Schüler mit Migrationshintergrund1 an allgemein bildenden und beruflichen Schulen im Schuljahr

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

Bayern 255 752 281 305 314 778 335 255 352 022 370 272 381 774 396 191 446 385 473 931
Landkreis/kreisfreie Stadt
Ingolstadt, Kreisfreie Stadt 4 976 5 199 5 557 5 949 6 413 6 651 6 901 7 340 7 934 8 561

München, Landeshaupt-
stadt, Kreisfreie Stadt 56 305 58 904 63 459 68 551 71 333 73 656 74 675 76 475 81 272 84 105

Rosenheim,  
Kreisfreie Stadt 2 539 2 855 3 206 3 434 3 475 3 691 3 774 3 834 4 274 4 506

Altötting, Landkreis 2 235 2 380 2 624 2 918 3 041 3 205 3 401 3 532 4 073 4 364

Berchtesgadener Land, 
Landkreis 1 660 2 069 2 316 2 554 2 834 3 109 3 281 3 357 3 702 3 966

Bad Tölz-Wolfratshausen, 
Landkreis 1 957 2 363 2 684 2 728 2 855 2 981 3 005 3 091 3 623 3 693

Dachau, Landkreis 3 401 3 753 4 037 4 234 4 381 4 671 4 857 4 959 5 545 5 988

Ebersberg, Landkreis 1 652 1 951 2 050 2 275 2 488 2 674 2 873 3 039 3 502 3 636

Eichstätt, Landkreis 1 329 1 704 2 077 2 197 2 247 2 450 2 505 2 645 3 178 3 448

Erding, Landkreis 1 818 2 141 2 631 2 807 2 971 3 180 3 236 3 463 4 002 4 366

Freising, Landkreis 3 515 3 757 4 212 4 475 4 770 5 024 5 315 5 524 6 122 6 463

Fürstenfeldbruck,  
Landkreis 3 690 4 271 4 863 5 353 5 787 6 246 6 599 6 724 7 474 8 147

Garmisch-Partenkirchen, 
Landkreis 1 002 1 235 1 474 1 500 1 583 1 740 1 839 1 877 2 154 2 353

Landsberg am Lech,  
Landkreis 1 268 1 451 1 683 1 817 1 931 2 076 2 154 2 252 2 573 2 771

Miesbach, Landkreis 1 217 1 386 1 692 1 727 1 763 1 925 1 946 2 050 2 332 2 417

Mühldorf am Inn, Landkreis 1 947 2 109 2 676 2 737 2 805 3 036 3 108 3 311 3 704 3 833

München, Landkreis 6 046 6 651 7 449 7 930 8 541 9 062 9 697 10 414 12 011 12 449

Neuburg-Schrobenhausen, 
Landkreis 1 661 1 820 2 100 2 292 2 303 2 419 2 483 2 591 2 888 3 172
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Region
Schüler mit Migrationshintergrund1 an allgemein bildenden und beruflichen Schulen im Schuljahr

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

Pfaffenhofen an der Ilm, 
Landkreis 1 569 1 853 2 115 2 138 2 267 2 379 2 550 2 725 3 120 3 404

Rosenheim, Landkreis 2 677 3 235 3 984 4 465 4 505 4 482 4 601 4 772 5 460 5 787

Starnberg, Landkreis 2 482 2 807 3 274 3 570 3 767 3 806 3 745 3 821 4 467 4 593

Traunstein, Landkreis 2 496 2 865 3 207 3 511 3 628 3 789 4 068 4 162 4 724 4 887

Weilheim-Schongau,  
Landkreis 1 763 1 974 2 282 2 533 2 622 2 818 2 839 2 900 3 299 3 444

Landshut, Kreisfreie Stadt 2 615 2 881 3 155 3 501 3 721 3 950 4 071 4 160 4 693 5 086

Passau, Kreisfreie Stadt 973 1 384 1 547 1 756 2 058 2 231 2 325 2 510 2 827 3 227

Straubing, Kreisfreie Stadt 1 490 1 847 2 065 2 284 2 312 2 407 2 510 2 545 2 814 3 057

Deggendorf, Landkreis 1 587 1 784 2 110 2 368 2 511 2 624 2 692 2 929 3 353 3 633

Freyung-Grafenau,  
Landkreis 374 525 639 600 608 714 716 740 972 1 104

Kelheim, Landkreis 1 971 2 284 2 582 2 771 3 030 3 263 3 363 3 488 4 025 4 192

Landshut, Landkreis 1 253 1 486 1 694 2 231 2 524 2 775 2 967 3 150 3 542 3 761

Passau, Landkreis 1 225 1 551 1 809 2 130 2 413 2 662 2 855 3 011 3 563 3 857

Regen, Landkreis 402 587 761 885 978 1 033 1 027 1 041 1 272 1 423

Rottal-Inn, Landkreis 1 364 1 682 1 904 2 037 2 286 2 427 2 533 2 713 3 100 3 426

Straubing-Bogen,  
Landkreis 588 743 839 868 992 1 118 1 211 1 274 1 488 1 558

Dingolfing-Landau,  
Landkreis 1 423 1 571 1 699 1 848 2 024 2 175 2 334 2 486 2 839 3 121

Amberg, Kreisfreie Stadt 1 194 1 320 1 492 1 589 1 586 1 669 1 715 1 769 2 137 2 214

Regensburg,  
Kreisfreie Stadt 5 106 5 540 6 446 6 826 7 102 7 568 7 835 8 061 8 910 9 598

Weiden in der Oberpfalz, 
Kreisfreie Stadt 1 186 1 274 1 465 1 551 1 646 1 668 1 848 1 875 2 284 2 532

Amberg-Sulzbach,  
Landkreis 525 736 842 857 1 045 1 119 1 156 1 244 1 477 1 608

Cham, Landkreis 788 1 019 1 337 1 427 1 580 1 681 1 729 1 880 2 289 2 615

Bayerischer Landtag    19. Wahlperiode  Seite 13 / 17 Drucksache 19 / 3311



Region
Schüler mit Migrationshintergrund1 an allgemein bildenden und beruflichen Schulen im Schuljahr

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

Neumarkt in der Oberpfalz, 
Landkreis 1 276 1 541 1 796 1 898 2 142 2 381 2 458 2 623 3 057 3 228

Neustadt an der Waldnaab, 
Landkreis 580 778 868 925 973 1 011 1 095 1 146 1 369 1 522

Regensburg, Landkreis 1 782 2 071 2 238 2 456 2 602 2 822 2 951 3 107 3 580 3 747

Schwandorf, Landkreis 1 889 2 182 2 402 2 610 2 827 2 982 3 140 3 330 3 988 4 209

Tirschenreuth, Landkreis 354 464 609 666 717 758 796 856 1 096 1 151

Bamberg, Kreisfreie Stadt 1 808 2 021 2 451 2 691 2 797 2 825 2 882 2 994 3 394 3 730

Bayreuth, Kreisfreie Stadt 1 572 1 837 2 055 2 115 2 313 2 510 2 590 2 755 3 233 3 446

Coburg, Kreisfreie Stadt 852 991 1 280 1 342 1 421 1 565 1 558 1 600 1 861 2 093

Hof, Kreisfreie Stadt 1 560 1 693 1 784 2 091 2 255 2 371 2 485 2 554 2 972 3 221

Bamberg, Landkreis 392 555 680 746 842 904 977 1 088 1 382 1 521

Bayreuth, Landkreis 397 589 665 658 646 747 751 775 961 1 066

Coburg, Landkreis 344 453 521 593 640 668 741 731 856 871

Forchheim, Landkreis 938 1 135 1 512 1 558 1 586 1 674 1 761 1 857 2 285 2 488

Hof, Landkreis 602 693 837 963 1 025 1 072 1 064 1 103 1 324 1 484

Kronach, Landkreis 281 510 595 615 587 622 637 718 937 1 070

Kulmbach, Landkreis 616 777 828 922 969 1 011 1 064 1 101 1 295 1 452

Lichtenfels, Landkreis 591 636 806 842 875 959 972 1 024 1 261 1 362

Wunsiedel im Fichtel-
gebirge, Landkreis 1 151 1 226 1 461 1 639 1 774 1 882 1 860 1 818 2 118 2 278

Ansbach, Kreisfreie Stadt 1 350 1 523 1 813 2 019 2 042 2 158 2 235 2 316 2 695 2 856

Erlangen, Kreisfreie Stadt 3 228 3 610 4 218 4 356 4 527 4 846 5 070 5 377 5 924 6 235

Fürth, Kreisfreie Stadt 5 123 5 364 5 860 5 783 5 853 6 024 6 222 6 522 7 124 7 652

Nürnberg, Kreisfreie Stadt 24 382 25 624 27 397 27 786 28 959 29 954 30 440 30 891 34 198 36 374

Schwabach, Kreisfreie 
Stadt 954 1 051 1 169 1 204 1 327 1 421 1 464 1 577 1 804 1 902

Ansbach, Landkreis 1 735 2 057 2 483 2 609 2 643 2 892 3 038 3 158 3 813 3 891

Erlangen-Höchstadt,  
Landkreis 1 186 1 418 1 943 2 111 2 191 2 364 2 596 2 734 3 301 3 527
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Region
Schüler mit Migrationshintergrund1 an allgemein bildenden und beruflichen Schulen im Schuljahr

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

Fürth, Landkreis 978 1 080 1 330 1 468 1 610 1 780 1 883 2 080 2 516 2 617

Nürnberger Land,  
Landkreis 2 337 2 503 3 081 3 244 3 311 3 423 3 506 3 493 3 984 4 190

Neustadt an der Aisch- 
Bad Windsheim, Landkreis 778 983 1 343 1 415 1 522 1 633 1 747 1 831 2 219 2 316

Roth, Landkreis 1 275 1 512 1 724 1 836 1 939 1 986 2 064 2 174 2 529 2 718

Weißenburg-Gunzen-
hausen, Landkreis 1 488 1 662 1 890 2 005 2 124 2 225 2 280 2 324 2 736 2 883

Aschaffenburg,  
Kreisfreie Stadt 3 024 3 064 3 465 3 572 3 518 3 571 3 554 3 661 4 164 4 576

Schweinfurt,  
Kreisfreie Stadt 2 738 2 989 3 404 3 618 3 822 3 904 4 049 4 242 4 791 5 206

Würzburg, Kreisfreie Stadt 3 490 3 666 3 977 4 227 4 537 4 711 4 875 5 038 5 839 6 444

Aschaffenburg, Landkreis 1 421 1 550 1 762 2 094 2 340 2 548 2 794 2 950 3 458 3 541

Bad Kissingen, Landkreis 1 025 1 225 1 456 1 480 1 519 1 558 1 583 1 645 2 006 2 135

Rhön-Grabfeld, Landkreis 469 523 714 824 823 879 943 1 012 1 280 1 405

Haßberge, Landkreis 623 778 975 1 012 1 031 1 067 1 077 1 160 1 410 1 509

Kitzingen, Landkreis 1 056 1 198 1 516 1 735 1 801 1 853 1 857 2 007 2 403 2 625

Miltenberg, Landkreis 2 274 2 549 2 731 2 939 3 020 3 078 3 121 3 245 3 712 3 946

Main-Spessart, Landkreis 1 036 1 179 1 423 1 704 1 850 1 924 2 049 2 171 2 604 2 823

Schweinfurt, Landkreis 617 811 877 977 1 043 1 139 1 256 1 342 1 564 1 559

Würzburg, Landkreis 625 778 989 1 078 1 204 1 335 1 378 1 479 1 867 1 911

Augsburg, Kreisfreie Stadt 13 471 14 051 14 523 15 013 14 941 15 835 15 844 16 165 17 932 18 777

Kaufbeuren, Kreisfreie 
Stadt 1 734 1 803 2 021 2 081 2 191 2 339 2 321 2 475 2 747 2 953

Kempten (Allgäu),  
Kreisfreie Stadt 2 792 2 950 3 436 3 505 3 551 3 693 3 758 3 866 4 303 4 682

Memmingen, Kreisfreie 
Stadt 1 994 2 068 2 179 2 385 2 497 2 559 2 632 2 717 3 074 3 300

Aichach-Friedberg,  
Landkreis 1 888 2 165 2 340 2 373 2 491 2 664 2 774 2 876 3 356 3 705
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Region
Schüler mit Migrationshintergrund1 an allgemein bildenden und beruflichen Schulen im Schuljahr

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

Augsburg, Landkreis 3 763 4 142 4 725 5 023 5 820 6 267 6 569 6 988 7 667 8 139

Dillingen an der Donau, 
Landkreis 1 722 1 952 2 066 2 143 2 243 2 350 2 525 2 628 2 977 3 235

Günzburg, Landkreis 2 761 3 043 3 198 3 168 3 353 3 631 3 855 4 023 4 440 4 743

Neu-Ulm, Landkreis 4 612 4 864 5 369 5 520 5 731 6 050 6 256 6 473 7 112 7 484

Lindau (Bodensee),  
Landkreis 1 646 1 784 1 994 2 124 2 229 2 389 2 422 2 497 2 868 3 065

Ostallgäu, Landkreis 1 388 1 440 1 681 1 728 1 763 1 980 2 058 2 121 2 641 2 630

Unterallgäu, Landkreis 1 322 1 551 1 947 2 134 2 141 2 434 2 505 2 651 3 041 3 336

Donau-Ries, Landkreis 1 713 2 054 2 378 2 405 2 689 2 737 2 833 2 980 3 535 3 779

Oberallgäu, Landkreis 1 480 1 642 1 955 2 003 2 109 2 153 2 220 2 388 2 764 2 958

* Zu beachten ist, dass das Merkmal „Verkehrssprache in der Familie“ (bzw. „Muttersprache“) verfahrensbedingt am Abendgymnasium und am Kolleg sowie an der Berufsschule und an der Berufs-
fachschule erst seit dem Schuljahr 2022/2023 erfasst und an den übrigen beruflichen Schularten (Ausnahme: Wirtschaftsschule) bislang noch nicht erfasst wird und damit nicht durchgehend zur 
Bestimmung der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund herangezogen werden kann. Die entsprechenden Angaben zu den genannten Schularten stützen sich für die jeweils betroffenen 
Schuljahre demnach alleine auf die Staatsangehörigkeit sowie das Geburtsland und bilden damit eine untere Schranke für den Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. 
Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version 
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt. 
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zur Verfügung.

Bayerischer Landtag    19. Wahlperiode  Seite 17 / 17 Drucksache 19 / 3311

http://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente
http://www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen

	1.1	Wie hat sich die Anzahl der Schüler mit Migrationshintergrund in Bayern in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte auflisten nach Landkreisen und kreisfreien Städten)?
	1.2	Welche speziellen Bildungsprogramme oder Fördermaßnahmen gibt es für Schüler mit Migrationshintergrund in Bayern?
	1.3	Wie werden Lehrer in Bayern auf den Unterricht von Schülern mit Migrationshintergrund vorbereitet?

	2.1	Welche Herausforderungen gibt es bei der Integration von Schülern mit Migrationshintergrund in das bayerische Schulsystem?
	2.2	Wie wirkt sich die kulturelle Vielfalt in den Klassenzimmern auf den Unterricht und das Schulklima in Bayern aus?
	2.3	Welche Rolle spielen Eltern von Schülern mit Migrationshintergrund in der Bildungsarbeit und Schulentwicklung?

	3.1	Gibt es spezielle Angebote zur Berufsorientierung und Beratung für Schüler mit Migrationshintergrund in Bayern?
	3.2	Wie wird der schulische Erfolg von Schülern mit Migrationshintergrund in Bayern gemessen und bewertet?
	3.3	Welche Erfahrungen haben Schüler mit Migrationshintergrund in Bayern mit Diskriminierung und wie wird dagegen vorgegangen?

	4.1	Welche Programme zur Gesundheitsförderung gibt es speziell für Schüler mit Migrationshintergrund in Bayern?
	4.2	Wie wird die psychische Gesundheit von Schülern mit Migrationshintergrund in bayerischen Schulen unterstützt?
	4.3	Welche präventiven Maßnahmen werden in bayerischen Schulen durchgeführt, um die Gesundheit von Schülern mit Migrationshintergrund zu fördern?

	5.1	Gibt es spezielle Schuluntersuchungen oder Gesundheitschecks für Schüler mit Migrationshintergrund in Bayern?
	5.2	Wie wird das Thema gesunde Ernährung an Schulen mit hohem Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund behandelt?
	6.2	Welche Herausforderungen gibt es bei der Umsetzung von Gesundheits- und Präventionsprogrammen in Schulen mit hohem Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund?

	7.1	Welche Rolle spielen kulturelle Unterschiede in der Gesundheitsprävention und -förderung in bayerischen Schulen?
	8.1	Gibt es Schulprojekte oder Initiativen, die sich speziell auf die Gesundheitsförderung von Schülern mit Migrationshintergrund konzentrieren?
	8.2	Wie wird die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Gesundheitsbehörden in Bayern organisiert, um die Gesundheit von Schülern mit Migrationshintergrund zu fördern?
	5.3	Welche Rolle spielen Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen bei der Unterstützung von Schülern mit Migrationshintergrund in Bayern?

	6.1	Wie werden Eltern von Schülern mit Migrationshintergrund über gesundheitliche Themen und Prävention informiert?
	6.3	Wie werden Themen wie Bewegung und Sport zur Förderung der Gesundheit von Schülern mit Migrationshintergrund in bayerischen Schulen integriert?
	7.2	Wie wird der Zugang zu medizinischen und psychologischen Diensten für Schüler mit Migrationshintergrund in Bayern gewährleistet?

	Anlage – Tabelle zu Frage 1.1
	Hinweise des Landtagsamts

